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Management | Praxisfragen

Kinder gehdren auf

den Kindersitz

Ein Traktor ist kein geeigneter Babysitter. Fahren die Kinder
trotzdem mit, miissen sie auf einem Kindersitz gesichert

werden.

Urs Rentsch und Dominik Senn

Die meisten Kinder sind begeistert, wenn
sie auf einem Traktor mitfahren durfen.
Auch die Eltern durften nichts dagegen
haben: Die Kinder sind an einem ver-
meintlich sicheren Ort aufgehoben. Sie
kénnen nicht davonlaufen oder sich in
Gefahr von anderen Fahrzeugen und Ma-
schinen begeben. Doch auch auf dem
Traktor sind Kinder Gefahren ausgesetzt,
sofern sie nicht richtig gesichert sind. Bei
abrupten Bremsungen oder Mandvern
kénnen sie in der Kabine herumfliegen
oder bei fehlender Kabine vom Traktor
fallen. Nicht zu denken, was passieren
kann, wenn der Traktor kippt. Es passie-
ren leider immer wieder Unfalle mit Kin-

dern auf Traktoren, weil sie nicht oder un-
genugend gesichert mitgefuhrt werden.

Nur kurze Mitfahrten empfohlen
Auch wenn Kinder gut gesichert auf dem
Traktor mitfahren, ein idealer Aufent-
haltsort ist der Traktor trotzdem nicht
und sollte nur fur kurze Zeiten eingesetzt
werden. Kinder schlafen durch das mono-
tone Motorengerausch und die Vibratio-
nen leicht ein. Wird der erschlaffte
Korper wegen holperigen Geldndes und
Manévern ruckartig bewegt und durch-
geschuttelt, tut das den Kindern nicht
gut. Der Fahrer wird zudem durch mitfah-
rende Kinder abgelenkt.

Ein Traktor ist kein Babysitter: Kinder sollten trotz guter Sicherung nur kurze Zeit mitfahren.
Bild: M. Abderhalden
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Mitfahrt von Giber oder unter
siebenjahrigen Kinder

Werden Kinder auf dem Traktor mitge-
fuhrt, geben das Strassenverkehrsgesetz
und die Verkehrsregelnverordnung vor,
wie Kinder gesichert werden mussen.
Kinder sollen nur ausnahmsweise auf
Traktoren mitgefuhrt werden. Ein Kind
von Uber sieben Jahren darf nur auf dem
Beifahrersitz — wie er bei neuen Trakto-
ren bereits montiert ist — mitfahren. Gesi-
chert wird mit einem Beckengurt. Kinder
bis zu sieben Jahren durfen nur auf
speziellen, traktortauglichen Kindersit-
zen mitgefuhrt werden. Sie mussen in
jedem Fall gesichert sein. Eine Federung
des Kindersitzes und eine Kopfstiitze
sind empfehlenswert. Auch der Larm
muss beachtet werden. Bei neueren Trak-
toren mit dampfenden Kabinen ist der
Larm kein Problem. Auf Traktoren ohne
Kabine braucht das Kind einen Gehor-
schutz. [}

Gesetzliche Regelungen

Das Mitfahren auf landwirtschaftlichen
Fahrzeugen ist im Strassenverkehrsgesetz
(SVG) und in der Verkehrsregelnverord-
nung (VRV) geregelt:

SVG Art. 30 Abs. 1: Der Fuhrer darf auf
Motorfahrzeugen Personen nur auf den
dafur eingerichteten Platzen mitfuhren.
Der Bundesrat kann Ausnahmen vorse-
hen; er erlasst Vorschriften Gber die
Personenbeférderung mit Anhangern.
VRV Art. 61 Abs. 1-3: Auf bewilligten
Stehplatzen von Fahrzeugen zum
Sachentransport darf nur das zum Auf-
und Abladen und zur Uberwachung der
Ladung erforderliche Personal mitge-
fihrt werden. Auf folgenden Fahrzeugen
mussen Kinder bis zum vollendeten 7.
Altersjahr von einem mehr als 14 Jahre
alten Mitfahrenden beaufsichtigt werden
oder auf einem sicheren Kindersitz mit-
fahren:

Auf landwirtschaftlichen Motorfahrzeu-
gen und Anhdngern; auf gewerblichen
Traktoren mit einer Hochstgeschwindig-
keit bis 40 km/h, Motorkarren und Ar-
beitskarren sowie deren Anhangern,
wenn sie fir landwirtschaftliche Fahrten
verwendet werden.

Auf Fahrzeugen nach Absatz 2 durfen
Personen im Rahmen von Artikel 86
Absatz 1 Buchstabe ¢ im Nahverkehr
auch auf der Ladebrticke oder der La-
dung mitgefthrt werden, wenn ein
angemessener Schutz sichergestellt ist
und die bewilligten Platze nicht ausrei-
chen.



	Kinder gehören auf den Kindersitz

